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 Veröffentlicht am 03.07.1990

Norm

ABGB §449

ABGB §469

ABGB §1478

ABGB §1480

EO §216 IIIh

GBG §57

Rechtssatz

Das Pfandrecht deckt nicht nur die Hauptforderung, sondern auch die Nebengebühren, wobei den nicht länger als 3

Jahre rückständigen Zinsen zufolge § 17 GBG und § 219 Abs 2 EO der gleiche Rang mit dem Kapital zukommt, während

ältere Zinsenrückstände, wenn ihre Verjährung unterbrochen worden ist ein Pfandrecht mit dem Rang hinter allen an

der Pfandsache haftenden Rechten genießen und gem § 217 Abs 1 Z 2 EO aus dem Meistbot an letzter Stelle zu

berichtigen sind.
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